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II.  Grundmuster einer Grundstücksüberlassung im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge

1.  Überlassung ohne Vorbehalt von Gegenleistungen

 Muster:  Grundstücksüberlassung ohne Vorbehalt von Gegenleistungen

UVZ-Nr./

Überlassung

Heute, den

– … –

sind vor mir,

Max Mustermann,

Notar in Musterstadt,

in meinen Amtsräumen in Musterstadt, Musterstraße 1, gleichzeitig anwesend:

1. Herr …, geb. am …, und dessen Ehefrau, Frau …, geb. …, geb. am …,

beide wohnhaft …,

nach Angabe im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebend;

2. deren Tochter,

Frau …, geb. am …, wohnhaft in …,

nach Angabe ledig.

Die Erschienenen wiesen sich aus durch ihre gültigen amtlichen Lichtbildausweise.

Nach Grundbucheinsicht beurkunde ich ihren Erklärungen gemäß, was folgt:

I. Grundbuchstand

Im Grundbuch des Amtsgerichts M-Stadt für

Musterdorf Blatt 123

sind an dem dort vorgetragenen Grundbesitz der

Gemarkung Musterdorf

Fl.St. 789

Bahnhofstraße 1, Wohnhaus, Hofraum, Garten zu

1.000 qm

als Miteigentümer je zur Hälfte eingetragen:

Herr …, geb. am …

Frau …, geb. …, geb. am …

Dieser Grundbesitz ist laut Grundbuchvortrag belastet wie folgt:

in Abteilung II:

…

in Abteilung III:

…

24
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II. Überlassung

Herr … und Frau …

– nachstehend »Veräußerer« genannt –

überlassen hiermit den in Abschnitt I. näher bezeichneten Grundbesitz mit allen Rechten, Pfl ich-
ten, Bestandteilen und dem gesetzlichen Zubehör

an

ihre Tochter, Frau …

– nachstehend »Erwerber« genannt –

zu Alleineigentum.

III. Eigentumsübergang, Vormerkung, Grundbucherklärungen

1.

Die Vertragsteile sind hiermit über den Eigentumsübergang auf den Erwerber nach Maßgabe 
von Abschnitt II.

einig.

Der Veräußerer bewilligt und der Erwerber

beantragt

die Eintragung des Eigentumsübergangs in das Grundbuch.

2.

Auf die Eintragung einer Eigentumsvormerkung wird ausdrücklich verzichtet.

IV. Rechtsgrund, Gegenleistungen, Aufl agen

1.

Die vertragsgegenständliche Überlassung erfolgt unentgeltlich im Wege der vorweggenomme-
nen Erbfolge.

2.

Der Erwerber hat sich den Wert des Vertragsgegenstandes nicht auf Pfl ichtteilsansprüche am 
Nachlass des Veräußerers anrechnen zu lassen und ihn im Erbfall nicht zur Ausgleichung zu 
bringen (keine Anrechnung auf Erb- und Pfl ichtteil).

3.

Auch ein vertragliches Rückforderungsrecht des Veräußerers bei Eintritt bestimmter Umstände 
(etwa Vorversterben des Erwerbers) soll nicht vereinbart werden.

V. Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr

Besitz, Nutzen, Lasten, die Gefahr sowie die Haftung für den Vertragsgegenstand, insbesonde-
re die Verkehrssicherungspfl icht, gehen mit Ablauf des heutigen Tages auf den Erwerber über, 
soweit in diesem Vertrag nicht abweichend vereinbart.

Der Veräußerer erklärt, dass der Vertragsgegenstand nicht vermietet oder verpachtet ist.

VI. Erschließungskosten

Der Erwerber hat sämtliche Anlieger- und Erschließungskosten für den Vertragsgegenstand zu 
tragen, für die ein Bescheid ab heute zugeht; ihm stehen etwaige Rückerstattungen zu.

VII. Sach- und Rechtsmängel

Der Veräußerer hat dem Erwerber ungehinderten Besitz und (abgesehen von altrechtlichen 
Dienstbarkeiten) lastenfreies Eigentum zu verschaffen, soweit in dieser Urkunde nichts anderes 
vereinbart ist.
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Die Beteiligten stimmen unter Vollzugsantrag des Eigentümers – auch für Belastungen ab heu-
te – allen der Lastenfreistellung oder Rangbeschaffung dienenden Gläubigererklärungen sowie 
Löschungen zu.

Der Erwerber übernimmt die in Abteilung II des Grundbuches eingetragenen Belastungen zur 
weiteren Duldung und Erfüllung.

Der Veräußerer erklärt, dass ihm versteckte Sachmängel (insbesondere schädliche Bodenver-
änderungen) und im Grundbuch nicht eingetragene Beschränkungen und Belastungen (insbe-
sondere altrechtliche Dienstbarkeiten und Abstandsfl ächenübernahmen) nicht bekannt sind. Im 
Übrigen werden Rechte des Erwerbers wegen Mängeln des Vertragsgegenstandes ausgeschlos-
sen.

VIII. Vollzug

Der Notar wird mit dem Vollzug dieser Urkunde beauftragt und unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB bevollmächtigt, die zum Vollzug dieser Urkunde erforderlichen oder 
zweckdienlichen Lastenfreistellungsunterlagen, Genehmigungen und sonstigen Erklärungen zu 
beantragen und entgegenzunehmen, so dass sie mit ihrem Eingang beim Notar allen Beteiligten 
als zugegangen gelten und rechtswirksam sind. Zur Entgegennahme beschwerender Bescheide 
ist der Notar nicht ermächtigt; er soll hiervon eine Abschrift erhalten.

Der Notar ist bevollmächtigt, die Beteiligten im Grundbuchverfahren uneingeschränkt zu ver-
treten.

VIII. Hinweise

Der Notar hat die Beteiligten insbesondere auf Folgendes hingewiesen:

1. Alle Vereinbarungen müssen richtig und vollständig beurkundet werden, da der Vertrag 
andernfalls unwirksam sein kann.

2. Das Eigentum geht erst mit Umschreibung im Grundbuch auf den Erwerber über; die Umschrei-
bung ist erst möglich, wenn die erforderlichen Genehmigungen sowie gegebenenfalls die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes vorliegen.

3. Jeder Vertragsteil haftet gesamtschuldnerisch für die Notar- und Grundbuchkosten und der 
Vertragsgrundbesitz für Rückstände an öffentlichen Lasten und Abgaben, insbesondere für 
einen etwaigen Erschließungsbeitrag.

4. Dieser Vertrag kann steuerliche Auswirkungen haben, insbesondere kann Erbschaft- bzw. 
Schenkungsteuer anfallen und können ertragsteuerliche Folgen eintreten; bezüglich der 
Einzelheiten empfi ehlt es sich, einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe einzuschal-
ten, da der Notar nicht über steuerrechtliche Fragen belehrt.

5. Gesetzliche Rückforderungsrechte wegen Verarmung des Schenkers oder groben Undanks 
des Beschenkten können bestehen.

6. Der Vertrag kann Auswirkungen auf Pfl ichtteilsansprüche und Pfl ichtteilsergänzungsansprü-
che Dritter haben; vorbehaltene Rückforderungs- oder Nutzungsrechte können dazu führen, 
dass die Zehnjahresfrist für die Berücksichtigung von Schenkungen im Rahmen von Pfl icht-
teilsergänzungsansprüchen nicht zu laufen beginnt.

7. Der Vertrag lässt gesetzliche Unterhaltspfl ichten grundsätzlich unberührt.

IX. Kosten

Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs sowie eine etwaige Erwerbsteuer trägt der Erwer-
ber.

Die Kosten der Lastenfreistellung trägt der Veräußerer.

X. Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten:

beglaubigte Abschriften:

– das Grundbuchamt,
– das Finanzamt – Schenkungsteuerstelle –;
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einfache Abschriften:

– das Finanzamt – Grunderwerbsteuerstelle –
– die Vertragsteile.

Vorgelesen vom Notar,

von den Beteiligten genehmigt

und eigenhändig unterschrieben

2.  Anmerkungen zum Vertragsmuster

a)  Urkundseingang

Die notwendigen Angaben zu den Beteiligten ergeben sich aus §§ 9, 10 BeurkG, 26 Abs. 2 DONot. 
Darüber hinaus ist es empfehlenswert, Angaben zu den Verwandtschaftsverhältnissen der Beteiligten 
bereits in den Urkundseingang aufzunehmen, um den Finanzämtern und dem Grundbuchamt eine 
Prüfung der steuerlichen Grundlagen zu erleichtern.18

b)  Beschrieb des Vertragsgegenstandes

Der Beschrieb des Vertragsgegenstandes entspricht demjenigen im Kaufvertrag. Gem. § 28 GBO ist 
das Grundstück für das Grundbuchverfahren in Übereinstimmung mit dem Grundbuch (Angabe 
von Fl.Nr., Beschrieb, Größe) oder durch Bezugnahme auf das Grundbuchblatt zu bezeichnen. In 
der Praxis ist der Verweis auf das Grundbuchblatt und Fl.Nr., Beschrieb und Größe üblich, um eine 
Verwechslung des Grundstücks möglichst auszuschließen.

c)  Leistung des Veräußerers

Die Leistung des Veräußerers besteht in der Überlassung des beschriebenen Vertragsgegenstandes 
an den Erwerber. Der Veräußerer verpfl ichtet sich danach grds., dem Erwerber den (unmittelbaren) 
Besitz und das (lastenfreie) Eigentum am Vertragsgegenstand zu verschaff en. Ist der Grundbesitz 
belastet, sind entsprechende Regelungen zu der Frage erforderlich, ob die Belastungen übernom-
men werden oder im Zuge der Vertragsabwicklung gelöscht werden sollen. Gleiches gilt im Fall der 
Vermietung, die, falls keine Übernahme im Vertrag vorgesehen wäre, einen Rechtsmangel des Ver-
tragsgegenstandes darstellte.

d)  Grundbucherklärungen

In Vollzug der Verpfl ichtung des Veräußerers zur Eigentumsverschaff ung ist die Aufl assung in Bezug 
auf den Vertragsgegenstand zu erklären. I.d.R. ist bei der Überlassung anders als beim Kaufvertrag 
keine Aussetzung des Vollzuges, sei es durch »Bewilligungslösung« oder »Kopierlösung«, erforder-
lich, da eine Gegenleistung gerade nicht geschuldet wird. Ebenso wenig wird i.d.R. die Eintragung 
einer Eigentumsvormerkung in das Grundbuch erforderlich sein.

e)  Rechtsgrund, Gegenleistungen

Der Übertragungsgrund der »Vorwegnahme der Erbfolge« ist im BGB nicht vorgesehen, wird aber 
z.B. in § 144 Abs. 4 Ziff . 2 BauGB vorausgesetzt. Es handelt sich insoweit auch nicht um den 
eigentlichen Rechtsgrund für die Überlassung und somit nicht um einen eigenständigen Vertrags-
typ sui generis, sondern um eine besondere Form des Schenkungsvertrages.19 Dieser verfolgt den 

18  Vgl. etwa für Bayern das Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen v. 29.04.1999, 
36-54540 – 17/30 – 54 156 mit den darin enthaltenen Ausnahmen; für Th üringen etwa das Schreiben 
der OFD Erfurt v. 16.03.1992 – S 4540 A – 1 – St 2.09, MittRhNotK 1993, 40.

19  Anders etwa Wegmann, Grundstücksüberlassung Rn. 29 f.
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Zweck, das Eigentum an bestimmten Gegenständen bereits vor Eintritt der Erbfolge auf potenzielle 
Erben zu übertragen. Es geht mithin um die Übertragung von Vermögensteilen unter Lebenden 
vom künftigen Erblasser auf einen (oder mehrere) als Erben in Aussicht genommene Erwerber.20 
Die Vorwegnahme der Erbfolge – u.U. gegen Versorgungsleistungen für den Veräußerer – bildet 
stets das Motiv für die Vermögensübertragung.21 Diese kann unentgeltlich (dann reine Schenkung)22 
oder teilentgeltlich (dann gemischte Schenkung) oder gegen Aufl agen (dann Schenkung unter Auf-
lagen) erfolgen.23 Der Verzicht auf Gegenleistungen und somit die völlige Unentgeltlichkeit ist aus 
Gründen der Rechtsklarheit im Überlassungsvertrag zu regeln.24

Die Vorwegnahme der Erbfolge als Unterfall der Schenkung hat Folgen für das Erbrecht: Insb. führt 
sie zur Pfl ichtteilsergänzung nach § 2325 BGB. Eine Ausgleichung unter Abkömmlingen fi ndet dem-
gegenüber nur bei besonderer Anordnung statt, ebenso eine Anrechnung auf Pfl ichtteilsansprüche. 
Eine ausdrückliche Regelung hierzu in der Urkunde empfi ehlt sich zur Klarstellung.

Die Regelungen der §§ 528 (Rückforderung wegen Verarmung des Schenkers) und 530 BGB (Wider-
ruf der Schenkung wegen groben Undanks) sind nicht abdingbar. Nach dem Grundsatz der Ver-
tragsfreiheit steht es den Beteiligten frei, daneben im Vertrag weitere Rückforderungsgründe zu 
vereinbaren.

f)  Mängelgewährleistung

Die Gewährleistung wegen eines Mangels bestimmt sich nach den §§ 523, 524 BGB. I.d.R. wird 
der Veräußerer seine Haftung für Sachmängel ausschließen wollen.

g)  Erschließungskosten

I.d.R. genügt eine kurze Regelung zu den Erschließungskosten nach der sog. »Bescheidslösung«. 
Der Veräußerer wird im Regelfall nach der Überlassung derartige Kosten nicht mehr tragen wollen, 
zumal die Besitzübergabe im Regelfall an demselben Tag (»heute« oder »mit Ablauf des heutigen 
Tages«) erfolgt.

h)  Belehrungen

Der Notar hat gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 BeurkG über die rechtliche Tragweite des Geschäfts zu beleh-
ren. Im Fall einer unentgeltlichen Zuwendung soll den Notar auch eine aus § 8 Abs. 1, 4 ErbStDV 
abgeleitete Amtspfl icht zur Belehrung über eine möglicherweise anfallende Schenkungsteuer tref-
fen.25 Dies ist im Hinblick auf den Zweck des § 8 ErbStDV (Normierung einer Anzeigepfl icht für 
Notare) zwar zweifelhaft, sollte in der Praxis jedoch beachtet werden.

Eine Belehrung über mögliche Rückforderungsrechte ist ebenfalls zweckmäßig. Der Anspruch wegen 
Verarmung des Schenkers aus § 528 BGB kann darüber hinaus auf den Sozialhilfeträger übergeleitet 
werden (s.o.). Ein Hinweis hierauf ist nicht erforderlich, da es sich um eine mittelbare gesetzliche 
Folge der Übertragung handelt.

III.  Vorbehalt von Gegenleistungen und Vereinbarung von Aufl agen

Anders als beim Grundstückskauf wird bei einer Überlassung i.d.R. keine wertmäßig dem über-
lassenen Grundstück entsprechende Gegenleistung vereinbart (s.o.). Nicht selten möchte aber der 
Veräußerer dennoch bestimmte Gegenleistungen oder Aufl agen zurückbehalten und sich so etwa 

20  BGHZ 113, 310, 312 f.; MünchKomm/Koch § 516 BGB Rn. 86.
21  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 1 Rn. 52 m.w.N.
22  MünchKomm/Koch § 516 BGB Rn. 86.
23  Vgl. BGH MittBayNot 1995, 196.
24  Kersten/Bühling/Franck § 39 Rn. 38.
25  OLG Schleswig ZEV 2006, 221.
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das wirtschaftliche Eigentum oder eine (auch teilweise) Nutzungsmöglichkeit an dem Vertrags-
gegenstand erhalten. Mögliche Gegenleistungen, Vorbehalte und Aufl agen sind insb. vorbehaltene 
Nutzungsrechte, Zahlungs- und sonstige Leistungspfl ichten, Rückforderungsrechte sowie erbrecht-
liche Regelungen.

1.  Der Nießbrauch

Der Nießbrauch ist ein umfassendes Nutzungsrecht, welches dem Berechtigten gestattet, anstelle des 
Eigentümers die Nutzungen aus der Sache zu ziehen. Bei einer Überlassung unter Nießbrauchsvor-
behalt ändert sich die wirtschaftliche Situation der Beteiligten damit grds. nicht.26 Der Nießbrauch 
entsteht durch Einigung und Eintragung im Grundbuch (§ 873 BGB); daher sollte etwa nicht – 
wie zuweilen bei der Vormerkung praktiziert – lediglich die Grundbucheintragung bewilligt, aber 
nicht beantragt werden. In diesem Fall entsteht der Nießbrauch nicht, was auch die steuerliche 
Anerkennung erschweren kann.

Der Nießbrauch sollte i.d.R. mit einer Löschungserleichterungsklausel nach § 23 Abs. 2 GBO 
bestellt werden.27

 Muster:  Nießbrauch

Muster Nießbrauch28

Abschnitt. IV. 1. des Grundmusters ist wie folgt abzuändern:

IV. Rechtsgrund, Gegenleistungen, Aufl agen

1.

Die vertragsgegenständliche Überlassung erfolgt unentgeltlich im Wege der vorweggenomme-
nen Erbfolge, jedoch nach Maßgabe folgender Gegenleistungen und Aufl agen:

a)

Der Veräußerer (nachstehend auch »Berechtigter«) behält sich (Alternativ: Die Veräußerer als 
Gesamtberechtigte gem. § 428 BGB (nachstehend auch »Berechtigter« behalten sich) an dem 
überlassenen Grundbesitz den unentgeltlichen Nießbrauch auf Lebenszeit (Alternativ: des Län-
gerlebenden) vor.

b)

Für die Unterhaltspfl icht und Kostentragung gelten die gesetzlichen Regelungen, soweit sich 
aus dieser Urkunde nichts Abweichendes ergibt. Danach hat der Veräußerer u.a. für die Erhal-
tung des Vertragsobjekts in seinem wirtschaftlichen Bestand zu sorgen und die auf dem Ver-
tragsobjekt ruhenden öffentlichen Lasten zu tragen mit Ausnahme der außerordentlichen 
öffentlichen Lasten, die als auf den Stammwert des Vertragsobjekts gelegt anzusehen sind, und 
der außergewöhnlichen Ausbesserungen und Erneuerungen, welche dem Erwerber zur Last fal-
len.

c)

Die Beteiligten vereinbaren, dass Ansprüche aus dem Nießbrauch, die der Verjährung unterlie-
gen, erst dreißig Jahre nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn verjähren. Auf Zwangsvoll-
streckungsunterwerfung des Erwerbers wegen seiner Verpf l ichtungen aus der 
Nießbrauchsbestellung wird verzichtet.

d)

Die Beteiligten bewilligen und

26  Vgl. Kersten/Bühling/Franck § 39 Rn. 80.
27  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 10; Beck’sches Formularbuch 

Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 1 Rn. 8.
28  S. etwa auch Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 2.
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beantragen

die Eintragung dieses Nießbrauchsrechtes (bei mehreren Berechtigten: für die Berechtigten als 
Gesamtgläubiger gemäß § 428 BGB) im Grundbuch mit dem Vermerk, dass zu seiner Löschung 
der Nachweis des Todes des (jeweiligen) Berechtigten genügt.

Der Nießbrauch soll folgenden Rang erhalten …

Bei der Bestellung eines Nießbrauchs als vorbehaltenes Nutzungsrecht ist insb. Folgendes zu beachten:

a)  Belastungsgegenstand

Belastungsgegenstand eines Nießbrauchs können sowohl Sachen (vgl. § 1030 Abs. 1 BGB) als auch 
Rechte (vgl. § 1068 Abs. 1 BGB) sein. Im Bereich des Grundstücksrechts kommen als Belastungs-
gegenstand daher insb. ganze Grundstücke, Erbbaurechte, Wohnungs- und Teileigentumseinheiten 
sowie auch Miteigentums-/Mitberechtigungsanteile in Betracht.29 Wird ein Nießbrauch an Woh-
nungs- oder Teileigentum bestellt, so verleiht der Nießbrauch dem Berechtigten kein Stimmrecht 
in der Eigentümerversammlung.30 Soll der Nießbraucher dennoch anstelle des Eigentümers das 
Stimmrecht ausüben dürfen, empfi ehlt sich die Erteilung einer umfassenden Vollmacht zugunsten 
des Nießbrauchers;31 lässt die Teilungserklärung eine Stimmrechtsvertretung in der Eigentümerver-
sammlung nicht zu, kann sich der Erwerber lediglich verpfl ichten, das Stimmrecht nur nach Wei-
sung des Nießbrauchers auszuüben.

 Muster:  Stimmrechtsvollmacht bei Wohnungs- und Teileigentum

Aufzunehmen als lit. e) in vorstehendes Grundmuster

Der Erwerber erteilt hiermit jedem Veräußerer einzeln unter Befreiung von den Beschränkungen 
des § 181 BGB Vollmacht, ihn gegenüber der Eigentümergemeinschaft und dem Verwalter 
umfassend zu vertreten, insbesondere an Eigentümerversammlungen teilzunehmen und hierin 
das Stimmrecht auszuüben sowie Beschlüsse der Eigentümerversammlung anzufechten.

Den Vertragsteilen ist bekannt, dass die Möglichkeit zur Vertretung in Eigentümerversammlun-
gen durch Teilungserklärung oder Gemeinschaftsordnung ausgeschlossen oder beschränkt sein 
kann. Für diesen Fall verpfl ichtet sich der Erwerber, das Stimmrecht in der Eigentümerversamm-
lung nach Weisung des Veräußerers auszuüben.

Während der Dauer des Nießbrauchs ist die Vollmacht nur aus wichtigem Grund widerrufl ich.

Denkbar sind ferner Quoten- und Bruchteilsnießbrauch:

Beim Quotennießbrauch32 wird die gesamte Sache (z.B. das Grundstück) mit dem Nießbrauch 
belastet, der Nießbraucher ist jedoch nur berechtigt, einen bestimmten Anteil der Nutzungen hie-
raus zu ziehen; i.Ü. verbleiben die Nutzungen beim Eigentümer.33

 Muster:  Quotennießbrauch

Lit. a) des Grundmusters ist wie folgt abzuändern:

Der Veräußerer (nachstehend auch »Berechtigter«) behält sich (Alternativ: Die Veräußerer als 
Gesamtberechtigte gem. § 428 BGB (nachstehend auch »Berechtigter« behalten sich) auf Lebens-
zeit (Alternativ: des Längerlebenden) an dem überlassenen Grundbesitz den unentgeltlichen 
Nießbrauch zu einem Anteil von x/y vor.

29  MünchKomm/PohlmannPohlmann § 1030 BGB Rn. 09.
30  BGH NJW 2002, 1647; Beck’sches Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 294.
31  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 32.
32  Hierzu BGH DNotZ 2004, 140; OLG Schleswig MittBayNot 2009, 376; Beck’sches Formularbuch 

Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 1 Rn. 8; MünchKomm/Pohlmann § 1030 BGB Rn. 96 ff .
33  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 21.
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Beim Bruchteilsnießbrauch wird nur ein Bruchteil des Eigentums oder der Berechtigung an der Sache 
mit dem Nießbrauch belastet. So kann etwa ein Miteigentümer zur Hälfte seinen Hälftemiteigen-
tumsanteil mit dem Nießbrauch belasten. Möglich ist aber auch, dass der Alleineigentümer ledig-
lich einen (ideellen) Anteil an seinem Eigentum belastet oder der Miteigentümer einen Anteil, der 
rechnerisch kleiner ist als sein Miteigentumsanteil (Beispiel: Der Miteigentümer zur Hälfte belastet 
lediglich einen ideellen Miteigentumsanteil von 1/3).34

b)  Berechtigter

Berechtigter des Nießbrauchs können natürliche und juristische Personen sein. Soll ein Nießbrauch 
für mehrere Personen bestellt werden, ist wegen § 47 Abs. 1 GBO die Angabe des zwischen den 
Beteiligten bestehenden Gemeinschaftsverhältnisses erforderlich.35 In Betracht kommt insb.
– die Bestellung zweier selbstständiger, untereinander gleichrangiger Nießbrauchsrechte,36 

die im Verhältnis der Nießbraucher untereinander zur Beschränkung der Ausübung nach 
§§ 1060, 1024 BGB führt,37

– die Bestellung eines Nießbrauchs für einen Berechtigten und eines weiteren (auf den Tod des 
Berechtigten) aufschiebend befristeten Nießbrauchs für einen weiteren Berechtigten (z.B. den 
Ehegatten, der nicht selbst Eigentümer der überlassenen Sache war),38 Rdn. 46

– die Bestellung für Ehegatten in Gütergemeinschaft,39 Rdn. 47

 Muster:  Aufschiebend befristetes und aufl ösend bedingtes Nießbrauchsrecht

Das Grundmuster ist um folgende Ziffer e) zu ergänzen:

e)

Weiterhin erhält der derzeitige Ehemann/die derzeitige Ehefrau des Veräußerers, Herr …/Frau 
… ein durch das Erlöschen des Nießbrauchs zugunsten des Veräußerers aufschiebend befriste-
tes, inhaltsgleiches Nießbrauchsrecht an dem vertragsgegenständlichen Grundbesitz. Es steht 
unter der Bedingung, dass die Ehe der Vertragsteile zu diesem Zeitpunkt noch besteht.

Die Beteiligten bewilligen und

beantragen

die Eintragung dieses bedingten Nießbrauchs im Grundbuch mit dem Vermerk, dass zu seiner 
Löschung der Nachweis des Todes des Berechtigten genügt. Es erhält Rang nach dem vorste-
hend bewilligten und beantragten Nießbrauch für den Veräußerer selbst.

 Muster:  Nießbrauch für Ehegatten in Gütergemeinschaft

Der erste Satz von Buchstabe a) des Grundmusters ist wie folgt zu fassen:

a)

Die Veräußerer als Berechtigte in Gütergemeinschaft, nach deren Beendigung als Gesamtbe-
rechtigte gemäß § 428 BGB (nachstehend auch »Berechtigter«) behalten sich an dem in Abschn. 
I. dieser Urkunde näher bezeichneten Grundbesitz auf Lebenszeit des Längerlebenden der Berech-
tigten den Nießbrauch vor.

Der erste Satz von Buchstabe d) des Grundmusters ist wie folgt abzuändern:

34  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 20.
35  Beck’sches Formularbuch Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 1 Rn. 8.
36  Beck’sches Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 300, der zu Recht auf die doppelten Eintragungskosten hin-

weist.
37  Beck’sches Formularbuch Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 1 Rn. 8.
38  Beck’sches Formularbuch Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 1 Rn. 8.
39  BayObLG 1967, 480; Schöner/Stöber, Rn. 1370; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwen-

dungen Kap. 3 Rn. 14.
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d)

Die Beteiligten bewilligen und

beantragen

die Eintragung dieses Nießbrauchs zugunsten der Berechtigten in Gütergemeinschaft, nach 
deren Beendigung als Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB im Grundbuch mit dem Vermerk, 
dass zur Löschung der Nachweis des Todes des Berechtigten genügt.

Erläuterung:

Die Bestellung eines Nießbrauchs für Ehegatten in Gütergemeinschaft ist zulässig. Es stellt sich dann 
nur die Frage, welches Schicksal der Nießbrauch nach Beendigung der Gütergemeinschaft – zumeist 
nach dem Ableben eines der Ehegatten – nehmen soll. Hier wird zumeist gewünscht sein, dass das 
Recht ungeschmälert nach dem Tod eines der Ehegatten dem Überlebenden allein zusteht. Aus 
diesem Grund ist die Aufnahme eines klarstellenden Zusatzes empfehlenswert, dass das Recht nach 
Beendigung des Güterstandes den Berechtigten als Gesamtberechtigte nach § 428 BGB zustehen soll.
– die Bestellung für mehrere Berechtigte in Bruchteilsgemeinschaft,40

– die Bestellung für mehrere Berechtigte als Gesamtberechtigte gem. § 428 BGB.41

Diese Variante dürfte der Regelfall bei der Berechtigung mehrerer Veräußerer sein, insb. bei der 
Überlassung durch Ehegatten an ein Kind.42 Der Nießbrauch steht in diesem Fall während ihrer 
Lebensdauer beiden Ehegatten nebeneinander und nach dem Ableben eines der Ehegatten dem 
Überlebenden ungeschmälert zu. Zur Wirksamkeit der Bestellung ist die Mitwirkung sämtlicher 
Berechtigter erforderlich, da eine dingliche Einigung zugunsten Dritter nicht möglich ist.43 Die 
Bestellung kommt auch in Betracht, wenn einer der Ehegatten Alleineigentümer des überlassenen 
Grundbesitzes ist.44

Möglich ist auch die Bestellung für den Eigentümer des Grundstücks, nicht aber für den jeweiligen 
Eigentümer.45 Nicht möglich ist hingegen – zumindest nach der h.M. – die Bestellung für mehrere 
Berechtigte als Mitgläubiger gem. § 432 BGB.46

c)  Nutzungsarten

Der Nießbrauch verleiht grds. die umfassende Befugnis, Nutzungen aus der betroff enen Sache zu 
ziehen. Demgemäß ist der Nießbraucher nicht auf bestimmte Nutzungsarten beschränkt. Er kann 
das Vertragsanwesen etwa selbst bewohnen, es aber auch vermieten und die Mieten vereinnahmen. 
Ein Nießbrauch ist daher bei vermieteten Objekten dem Wohnungsrecht vorzuziehen.

Der Nießbrauch kann aber gem. § 1030 Abs. 2 BGB durch den Ausschluss einzelner Nutzungen 
mit dinglicher Wirkung beschränkt werden. So kann etwa die Vermietung des Vertragsgegenstan-
des durch den Nießbraucher ausgeschlossen werden.47 Eine solche Vereinbarung kommt etwa in 
Betracht, wenn die Nießbraucher den Vertragsbesitz selbst bewohnen und eine spätere Verwertung 

40  OLG Düsseldorf Rpfl eger 1975, 409; Schöner/Stöber Rn. 1370.
41  BGH NJW 1982, 170; BGH DNotZ 1997, 401; Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 7; Beck’sches 

Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 298; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen 
Kap. 3 Rn. 15; Beck’sches Formularbuch Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 1 Rn. 8.

42  Vgl. Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 15: »eleganteste Lösung«.
43  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 15.
44  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 15.
45  LG Lüneburg Rpfl eger 1998, 110.
46  BGH NJW 1981, 176, 177; OLG München NJW 2009, 3510; a.A. Beck’sches Notarhandbuch/Herrler 

§ 5 Rn. 298.
47  Grüneberg/Herrler § 1030 BGB Rn. 6; LG Aachen Rpfl eger 1986, 468.
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durch den Sozialhilfeträger befürchten. Die (erstrebenswerte) dingliche Wirkung einer derartigen 
Vereinbarung setzt eine Eintragung im Grundbuch voraus.48

 Muster:  Ausschluss Vermietung

Die Regelung in lit. a) des vorstehenden Musters ist wie folgt abzuändern:

a)

Der Veräußerer behält sich (Alternativ: Die Veräußerer behalten sich als Gesamtberechtigte gem. 
§ 428 BGB, für den Überlebenden ungeschmälert) an dem überlassenen Grundbesitz den lebens-
langen unentgeltlichen Nießbrauch vor. Das Recht, die mit dem Nießbrauch belastete Sache zu 
vermieten oder zu verpachten, ist ausgeschlossen.

Wird die Befugnis zur Vermietung nicht generell ausgeschlossen, so ist zu erwägen, ob die Befugnis 
des Nießbrauchers zur Vermietung zeitlich eingeschränkt werden sollte. Denn nach § 1056 Abs. 1 
BGB, der auf § 566 BGB verweist, geht das Vertragsverhältnis bei Beendigung des Nießbrauchs auf 
den Eigentümer kraft Gesetzes über. Dieser hat zwar gem. § 1056 Abs. 2 BGB ein Kündigungsrecht 
(mit gesetzlicher Frist), wird aber zunächst Vermieter.

 Muster:  Zeitliche Beschränkung der Vermietung

Die Regelung in lit. a) des vorstehenden Musters ist wie folgt abzuändern:

a)

Der Veräußerer behält sich (Alternativ: Die Veräußerer behalten sich als Gesamtberechtigte gem. 
§ 428 BGB, für den Überlebenden ungeschmälert) an dem überlassenen Grundbesitz den lebens-
langen unentgeltlichen Nießbrauch vor. Die Überlassung des Nießbrauchsgegenstands an Drit-
te, insbesondere die Vermietung oder Verpachtung, kann nicht länger als auf die Dauer des 
Nießbrauchs erfolgen.

d)  Verteilung der Kosten und Lasten

Die Verteilung von Kosten und Lasten der belasteten Sache ist in §§ 1041, 1047 BGB geregelt. Nach 
der gesetzlichen Regelung trägt der Nießbraucher die Kosten der laufenden Unterhaltung der Sache 
(§ 1041 BGB), also insb. kleinerer Reparaturen (»Schönheitsreparaturen«).49 Außergewöhnliche Unter-
haltungskosten, insb. solche Kosten, die der Substanzerhaltung dienen, trägt hingegen der Eigentümer. 
Der Nießbraucher trägt darüber hinaus die öff entlichen und privatrechtlichen Lasten der Sache mit 
Ausnahme der außerordentlichen Lasten, die als auf den Stammwert der Sache gelegt anzusehen sind.

Diese Regelungen sind weitgehend dispositiv. Möglich ist sowohl die weitgehende Belastung des 
Nießbrauchers mit allen Kosten als auch eine weitgehende Entlastung des Nießbrauchers zulasten 
des Eigentümers. Im erstgenannten Fall wird auch vom »Nettonießbrauch«, im letztgenannten Fall 
vom »Bruttonießbrauch«50 gesprochen.

 Muster:  Nettonießbrauch

Lit. b) des Grundmusters ist wie folgt abzuändern:

b)

Für die Lastenverteilung gilt in Abweichung von der gesetzlichen Regelung Folgendes: Der Nieß-
braucher trägt, soweit gesetzlich möglich, während der Dauer des Nießbrauchs sämtliche Kos-

48  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 8.
49  Würzburger Notarhandbuch/Holland Teil 2 Kap. 6 Rn. 50; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grund-

stückszuwendungen Kap. 3 Rn. 22.
50  Beck’sches Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 308 u. 311; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstücks-

zuwendungen Kap. 3 Rn. 28 f.
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ten und Lasten, die mit der belasteten Sache verbunden sind, auch solche, die sonst der 
Eigentümer tragen müsste, insbesondere die Kosten außerordentlicher Ausbesserungen und 
Erneuerungen und außerordentlichen Lasten, die als auf den Stammwert der Sache gelegt anzu-
sehen sind. (Falls noch Verbindlichkeiten in Bezug auf den Vertragsgegenstand bestehen: Der 
Nießbraucher trägt ebenso Zinsen und Tilgungsleistungen für die derzeit durch Grundpfand-
rechte am Vertragsbesitz gesicherten Verbindlichkeiten.)

 Muster:  Bruttonießbrauch

Lit. b) des Grundmusters ist wie folgt abzuändern:51

b)

Für die Lastenverteilung gilt in Abweichung von der gesetzlichen Regelung Folgendes: Sämtli-
che Kosten und Lasten, die mit der belasteten Sache verbunden sind, obliegen im gesetzlich 
zulässigen Umfang anstelle des Nießbrauchers dem Eigentümer, also insbesondere die Pfl icht 
zur Tragung der laufenden Unterhaltskosten, der Versicherungsbeiträge und aller öffentlichen 
und privatrechtlichen Lasten.

Auf Sicherheitsleistung nach § 1051 BGB wird verzichtet.

e)  Mittelbare Folgen der Nießbrauchsbestellung

aa)  Steuerrecht

In steuerlicher Hinsicht hat der Nießbrauch als Gestaltungsvariante deutlich an Bedeutung gewon-
nen, da nach dem geltenden Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht der kapitalisierte Wert des Nieß-
brauchs bei der Ermittlung des Wertes der Zuwendung in Abzug gebracht werden kann.52 Zu 
beachten ist in diesem Zusammenhang, dass für den Kapitalwert des Nießbrauchs als Aufl age nach 
§ 3 Nr. 2 Satz 2 GrEStG ausnahmsweise Grunderwerbsteuer anfallen kann, wenn die Zuwendung 
an Personen erfolgt, bei denen die ebenfalls in § 3 GrEStG geregelten persönlichen Steuerbefreiun-
gen nicht eingreifen.53 Dies dürfte allerdings in der Praxis eher selten sein (v.a. bei Übertragung auf 
Geschwister oder Neff en/Nichten54).

Da der Nießbrauch bei der Ermittlung des Wertes der Zuwendung einen Abzugsposten darstellt, 
unterliegt die unentgeltliche Aufgabe des Nießbrauchs erneut der Schenkungsteuer.55 Sie stellt eine 
weitere Zuwendung an den Erwerber dar. Hierauf sollte auch bei der Beglaubigung der Unterschrift 
auf der Aufgabeerklärung vorsorglich hingewiesen werden.

In einkommensteuerrechtlicher Hinsicht ist darauf zu achten, dass der Nießbrauch als sog. Vor-
behaltsnießbrauch ausgestaltet wird, der dem Berechtigten also nicht vom neuen Eigentümer als 
Zuwendung eingeräumt wird, sondern den sich der Berechtigte von Anfang an bei der Zuwendung 
gleichsam »zurückbehalten« hat. Übertragen wird von vornherein nur das mit dem Nießbrauch 
belastete und somit um die Nutzungsmöglichkeit geminderte Eigentum.56 Dies führt dazu, dass 
der ehemalige Eigentümer und jetzige Vorbehaltsnießbraucher Einkünfte aus dem Nießbrauch zu 
versteuern hat, zugleich aber auch zur Abschreibung von Anschaff ungs- oder Herstellungskosten 

51  Vgl. auch Beck’sches Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 309; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstücks-
zuwendungen Kap. 3 Rn. 29 (Muster 3.9).

52  Beck’sches Notarhandbuch/Krauß § 5 Rn. 55; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendun-
gen Kap. 3 Rn. 56; Geck DStR 2009, 1005, 1006.

53  Geck DStR 2009, 1005, 1008.
54  Geck DStR 2009, 1005, 1008.
55  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 13.
56  Langenfeld/Günther/Günther Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 60.
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berechtigt bleibt.57 Der Eigentümer hingegen erzielt weder eigene Einkünfte noch ist er zur Geltend-
machung von Aufwendungen (Abschreibungen oder Werbungskosten) berechtigt.58

bb)  Sozialhilferecht

Jedenfalls die aus dem Nießbrauch erwirtschafteten Erträge (z.B. Mietzahlungen) unterliegen der 
Überleitung nach § 93 SGB XII.59 Der Nießbrauch selbst ist zwar kein »Anspruch«, sondern ein 
dingliches Recht.60 Dennoch spricht einiges dafür, dass der Nießbrauch selbst auch übergeleitet wer-
den kann.61 Zur Vermeidung des Zugriff s ist eine Wegzugsklausel ähnlich der beim Wohnungsrecht 
mittlerweile üblichen Klausel zu erwägen.62 In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass 
diese im Regelfall den Interessen der Beteiligten nicht entsprechen dürfte, da der Nießbrauch gerade 
auch zur Vermietung des Nießbrauchsgegenstandes berechtigt. Die räumliche Bindung des Nieß-
brauchers zum Nießbrauchsgegenstand ist daher im Regelfall nicht so ausgeprägt wie beim Woh-
nungsrecht. Überdies stellt die Eigennutzung des dem Nießbrauch unterliegenden Vertragsgegen-
standes durch den Veräußerer im angemessenen Umfang sozialhilferechtliches Schonvermögen dar.63

cc)  Gläubigerzugriff

Der Nießbrauch unterliegt dem Gläubigerzugriff , da er selbst pfändbar ist.64 Dies gilt selbst dann, 
wenn die Überlassung der Ausübung vereinbarungsgemäß ausgeschlossen ist.65

2.  Das Wohnungsrecht
Das Wohnungsrecht gem. § 1093 BGB ist ein Unterfall der beschränkten persönlichen Dienstbar-
keit. Es zeichnet sich insb. durch seinen nießbrauchsähnlichen Charakter aus.66 Der Berechtigte ist 
befugt, ein Gebäude oder den Teil eines Gebäudes unter Ausschluss des Eigentümers als Wohnung zu 
nutzen. Auch bei der Vereinbarung eines Wohnungsrechts empfi ehlt sich i.d.R. die Aufnahme einer 
Löschungserleichterung nach § 23 Abs. 2 GBO.67

 Muster:  Wohnungsrecht

Muster Wohnungsrecht

Abschnitt. IV. 1. des Grundmusters ist wie folgt abzuändern:

IV. Rechtsgrund, Gegenleistungen, Aufl agen

1.

Die vertragsgegenständliche Überlassung erfolgt unentgeltlich im Wege der vorweggenomme-
nen Erbfolge, jedoch nach Maßgabe folgender Gegenleistungen und Aufl agen:

57  Würzburger Notarhandbuch/Holland Teil 2 Kap. 6 Rn. 60; Langenfeld/Günther/Günther Grundstücks-
zuwendungen Kap. 3 Rn. 62.

58  Langenfeld/Günther/Günther Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 65.
59  Krauß, Vermögensnachfolge, Rn. 1197; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen 

Kap. 3 Rn. 11; Auktor notar 2012, 184, 188.
60  Krauß, Vermögensnachfolge, Rn. 1197.
61  Zweifelnd Krauß, Vermögensnachfolge, Rn. 1598 unter Verweis auf DNotI-Gutachten Nr. 1299 

v. 23.02.2004; wohl auch Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 3 Rn. 11; 
unentschlossen Auktor notar 2012, 184, 188.

62  Auktor notar 2012, 184, 188.
63  Krauß, Vermögensnachfolge, Rn. 1598; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen 

Kap. 3 Rn. 11.
64  BGH NJW 2006, 1124; Krauß, Vermögensnachfolge, Rn. 1589 Langenfeld/Günther/Langenfeld Grund-

stückszuwendungen Kap. 3 Rn. 9; Rossak MittBayNot 2000, 383.
65  BGHZ 95, 99, 101; Krauß, Vermögensnachfolge, Rn. 1589; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grund-

stückszuwendungen Kap. 3 Rn. 9; a.A. Rossak MittBayNot 2000, 383, 384.
66  Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 1.
67  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 43.
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a)

Der Veräußerer, als Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB (nachstehend auch »Berechtigter«), 
behält sich an dem in Abschn. I. dieser Urkunde näher bezeichneten Grundbesitz auf Lebenszeit 
des Längerlebenden der Berechtigten ein Wohnungsrecht vor. Dieses besteht in dem Recht, 
folgende Räume unter Ausschluss des Eigentümers alleine zu benutzen: …

Der Berechtigte darf ferner die zum gemeinschaftlichen Gebrauch der Bewohner bestimmten 
Anlagen und Einrichtungen mit nutzen, insbesondere …

b)

Für die Unterhaltspfl icht und Kostentragung gilt Folgendes:

Der Eigentümer hat die dem Wohnungsrecht unterliegenden Räume auf seine Kosten jederzeit 
in gut bewohnbarem und beheizbarem Zustand zu erhalten. Im Übrigen gilt die gesetzliche 
Regelung. Danach hat der Wohnungsberechtigte die gewöhnlichen Unterhaltskosten für die 
dem Wohnungsrecht unterliegenden Räume zu tragen, insbesondere die Kosten für Strom, 
Wasser, Heizung, Müll sowie die laufenden Reparaturen. Im Übrigen trägt der Eigentümer die 
öffentlichen und privatrechtlichen Lasten.

c)

Für die Dauer des vorübergehenden Wegzugs vom Vertragsanwesen, gleich aus welchem Grund, 
ruhen für den jeweiligen Berechtigten alle Rechte aus dem Wohnungsrecht ersatzlos bis zu 
einem etwaigen Wiedereinzug. Bei einem endgültigen Wegzug des jeweiligen Berechtigten vom 
Anwesen erlischt das Wohnungsrecht grundsätzlich ersatz- und entschädigungslos. Verschuldet 
der Erwerber den Wegzug vom Vertragsanwesen, insbesondere wenn er eine solche Störung 
der persönlichen Beziehungen zu dem Veräußerer veranlasst, dass diesem nicht zugemutet wer-
den kann, die Wohnung in dem überlassenen Anwesen zu behalten, gelten jedoch die gesetz-
lichen Vorschriften für ein Leibgeding, insbesondere Art. 20 BayAGBGB, entsprechend.

d)

Die Beteiligten bewilligen und

beantragen

die Eintragung dieses Wohnungsrechtes zugunsten der Berechtigten als Gesamtberechtigte 
gemäß § 428 BGB im Grundbuch mit dem Vermerk, dass zur Löschung der Nachweis des Todes 
des Berechtigten genügt.

Das Wohnungsrecht soll folgende Rangstelle erhalten: …

[Bei nicht erstrangigem Wohnungsrecht:] Die Bedeutung der Rangstelle wurde mit den Betei-
ligten erörtert.

Bei der Klärung der Frage, ob ein Wohnungsrecht gem. § 1093 BGB als Gestaltungsvariante in 
Betracht kommt, ist insb. Folgendes zu berücksichtigen:

a)  Mögliche Nutzungsarten

Das Wohnungsrecht berechtigt nach dem Gesetzeswortlaut nur zum Wohnen, nicht zu sonstigen 
Nutzungen. Hierin liegt ein wesentliches Unterscheidungskriterium zum Nießbrauch, der zu allen 
Nutzungsarten berechtigt.68 Wohnen muss folglich für den Berechtigten zumindest die Haupt-, 
wenn auch nicht die einzige Nutzungsart sein.69 Insb. für gewerblich genutzte Immobilien oder 

68  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 22.
69  Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 3; Beck’sches Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 352; Langenfeld/

Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 23.
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Lagerräume/Garagen (z.B. ein selbstständiges Teileigentum)70 kommt ein Wohnungsrecht somit 
nicht in Betracht. Wird die Absicherung der Nutzung etwa für eine Garage gewünscht, ist ein Mit-
benutzungsrecht als Dienstbarkeit gem. § 1090 BGB in Betracht zu ziehen.71

Der Berechtigte ist nach der gesetzlichen Regelung grundsätzlich nicht befugt, die Überlassung der 
Ausübung auf Dritte zu übertragen, sodass dem Berechtigten eine Vermietung grundsätzlich ver-
wehrt ist. Anders ist dies nur, wenn der Eigentümer dies ausdrücklich gestattet.72 Die Gestattung 
bedarf keiner besonderen Form und kann auch stillschweigend erfolgen.73 Es empfi ehlt sich aller-
dings zur Vermeidung späterer Auslegungsschwierigkeiten, eine ausdrückliche Regelung im Vertrag 
zu treff en. Dies hat ferner den Vorteil, dass die Gestattung auf diese Weise dinglicher Rechtsinhalt 
werden kann und daher auch Rechtsnachfolger im Eigentum bindet.74

 Muster:  Wohnungsrecht, Nutzungsarten

Vorstehendes Muster ist zur Aufnahme eines Garagenrechtes wie folgt abzuändern:

a)

aa)

Der Veräußerer behält sich, als Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB, an dem in Abschn. I. die-
ser Urkunde näher bezeichneten Grundbesitz auf Lebenszeit des Längerlebenden der Berech-
tigten ein Wohnungsrecht vor. Dieses besteht in dem Recht, folgende Räume unter Ausschluss 
des Eigentümers alleine zu benutzen: …

Der Berechtigte darf ferner die zum gemeinschaftlichen Gebrauch der Bewohner bestimmten 
Anlagen und Einrichtungen mit nutzen, insbesondere …

bb)

Nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen erhalten die Veräußerer als Gesamtberechtigte 
gemäß § 428 BGB neben dem Wohnrecht ein

Mitbenutzungsrecht/Garagenrecht,

bestehend in dem Recht der ausschließlichen Benutzung der folgenden Räumlichkeiten/Garage: 
…

b)

Für die Unterhaltspfl icht und Kostentragung gilt Folgendes:

Der Eigentümer hat die dem Wohnungsrecht unterliegenden Räume auf seine Kosten jederzeit 
in gut bewohnbarem und beheizbarem Zustand, die dem Mitbenutzungsrecht/Garagenrecht 
unterliegenden Gebäudeteile in einem jederzeit benutzbaren Zustand zu erhalten. I.Ü. gilt die 
gesetzliche Regelung. Danach hat der Wohnungsberechtigte die gewöhnlichen Unterhaltskos-
ten für die dem Wohnungsrecht unterliegenden Räume zu tragen, insb. die Kosten für Strom, 
Wasser, Heizung, Müll sowie die laufenden Reparaturen. I.Ü. trägt der Eigentümer die öffent-
lichen und privatrechtlichen Lasten.

c)

Für die Dauer des vorübergehenden Wegzugs vom Vertragsanwesen, gleich aus welchem Grund, 
ruhen für den jeweiligen Berechtigten alle Rechte aus dem Wohnungs- und Mitbenutzungs-/
Garagenrecht ersatzlos bis zu einem etwaigen Wiedereinzug. Bei einem endgültigen Wegzug 
des jeweiligen Berechtigten vom Anwesen erlischt das Wohnungs- und Mitbenutzungs-/Gara-

70  Vgl. BayObLG DNotZ 1987, 223: keine Belastung eines Teileigentums; Beck’sches Notarhandbuch/
Herrler § 5 Rn. 352.

71  Vgl. Beck’sches Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 352.
72  Beck’sches Formularbuch Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 2 Rn. 3.
73  Beck’sches Formularbuch Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 2 Rn. 3.
74  Beck’sches Formularbuch Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 2 Rn. 3.
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genrecht grds. ersatz- und entschädigungslos. Verschuldet der Erwerber den Wegzug vom Ver-
tragsanwesen, insb. wenn er eine solche Störung der persönlichen Beziehungen zu dem 
Veräußerer veranlasst, dass diesem nicht zugemutet werden kann, die Wohnung in dem über-
lassenen Anwesen zu behalten, gelten jedoch die gesetzlichen Vorschriften für ein Leibgeding, 
insb. Art. 20 BayAGBGB, entsprechend.

d)

Die Beteiligten bewilligen und

beantragen

die Eintragung

aa)

dieses Wohnungsrechtes und

bb)

im Gleichrang mit aa) dieses Mitbenutzungs-/Garagenrechtes

je zugunsten der Berechtigten als Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB im Grundbuch je mit 
dem Vermerk, dass zur Löschung der Nachweis des Todes des Berechtigten genügen soll.

Das Wohnungsrecht soll folgende Rangstelle erhalten: …

[Bei nicht erstrangigen Rechten:] Die Bedeutung der Rangstelle wurde mit den Beteiligten erör-
tert.

b)  Belastungsgegenstand

Belastungsgegenstand des Wohnungsrechts kann nur ein ganzes Grundstück sein. Da es sich um 
einen Unterfall der Dienstbarkeit handelt, kommt, anders als beim Nießbrauch, die Belastung von 
Miteigentumsanteilen nicht in Betracht.75 Möglich und im Wortlaut des § 1093 Abs. 1 BGB bereits 
angelegt ist die Beschränkung der Ausübung des Wohnungsrechts auf bestimmte Teile eines Grund-
stücks, insb. bestimmte Räume. Diese brauchen nicht in sich abgeschlossen zu sein i.S.d. WEG. 
Wird der Ausübungsbereich auf einen Grundstücksteil beschränkt, darf der Eigentümer die nicht 
dem Wohnungsrecht unterliegenden Grundstücksteile weiterhin frei benutzen.76 Erstreckt sich das 
Wohnungsrecht nicht auf sämtliche auf dem belasteten Grundstück vorhandene Räumlichkeiten, 
so muss der Ausübungsbereich klar defi niert und abgrenzbar sein.77 Die genaue Aufzählung der 
betroff enen Räume genügt hierfür. In diesem Fall ist der Berechtigte nach § 1093 Abs. 3 BGB fer-
ner zur Mitbenutzung aller zum gemeinschaftlichen Gebrauch der Bewohner bestimmten Anlagen 
und Einrichtungen berechtigt. Eine genaue Festlegung, welche gemeinschaftlichen Anlagen und 
Einrichtungen mitbenutzt werden dürfen, kann zur Streitvermeidung empfehlenswert sein, etwa 
im Hinblick auf einen vorhandenen Garten, Stellplätze oder Garagen.78

Möglich ist die Belastung mehrerer Grundstücke mit einem einheitlichen (Gesamt-) Wohnungs-
recht.79 Dies setzt aber voraus, dass sich auf jedem der belasteten Grundstücke zumindest ein dem 
Recht unterliegender Raum befi ndet.80 Aus diesem Grund kann ein Wohnungs- und Teileigen-
tum nicht mit einem einheitlichen Wohnungsrecht, sondern allenfalls mit einer eigenständigen 

75  BGHZ 36, 187, 189.
76  BGH WM 1982, 298; Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 8 f.
77  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 32.
78  Beck’sches Formularbuch Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 2 Rn. 3.
79  Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 6.
80  OLG Zweibrücken FGPrax 1998, 84; Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 6.
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beschränkten persönlichen Dienstbarkeit in der Gestalt eines Wohnungs- und Mitbenutzungsrechts 
nach § 1090 BGB oder am Teileigentum ein Mitbenutzungs- oder Garagenrecht bestellt werden.81

c)  Berechtigter

Als Berechtigte eines Wohnungsrechts kommen nur bestimmte natürliche oder juristische Personen 
in Betracht.82 Hier werden sich i.d.R. Probleme nur stellen, wenn das Wohnungsrecht für mehrere 
Personen bestellt werden soll. Schon wegen § 47 Abs. 1 GBO ist dabei die Angabe des zwischen den 
Beteiligten bestehenden Gemeinschaftsverhältnisses erforderlich. In Betracht kommt insb.
– die Bestellung zweier selbstständiger, untereinander gleichrangiger Wohnungsrechte,83

– die Bestellung eines Wohnungsrechts für einen Berechtigten und eines (auf den Tod des Berech-
tigten) aufschiebend befristeten Wohnungsrechts für einen weiteren Berechtigten (z.B. den Ehe-
gatten), Rdn. 74,

– die Bestellung für Ehegatten in Gütergemeinschaft,84 Rdn. 75

 Muster:  Aufschiebend befristetes und aufl ösend bedingtes Wohnungsrecht

Das Grundmuster ist um folgende Ziffer e) zu ergänzen:

e)

Weiterhin erhält der jetzige Ehemann/die jetzige Ehefrau des Veräußerers, Herr …/Frau … ein 
durch das Erlöschen des Wohnungsrechtes zugunsten des Veräußerers aufschiebend befristetes, 
inhaltsgleiches Wohnungsrecht an dem vertragsgegenständlichen Grundbesitz. Es steht unter 
der Bedingung, dass die Ehe der Vertragsteile zu diesem Zeitpunkt noch besteht.

Die Beteiligten bewilligen und

beantragen

die Eintragung dieses aufschiebend befristeten und aufl ösend bedingten Wohnungsrechtes im 
Grundbuch mit dem Vermerk, dass zu seiner Löschung der Nachweis des Todes des Berechtig-
ten genügen soll. Es erhält Rang nach dem vorstehen bewilligten und beantragten Wohnungs-
recht für den Veräußerer selbst.

 Muster:  Wohnungsrecht für Ehegatten in Gütergemeinschaft

Der erste Satz von Buchstabe a) des Grundmusters ist wie folgt zu fassen:

a)

Der Veräußerer behält sich, als Berechtigte in Gütergemeinschaft, nach deren Beendigung als 
Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB, an dem in Abschn. I. dieser Urkunde näher bezeichneten 
Grundbesitz auf Lebenszeit des Längerlebenden der Berechtigten ein Wohnungsrecht vor.

Der erste Satz von Buchstabe d) des Grundmusters ist wie folgt abzuändern:

d)

Die Beteiligten bewilligen und

beantragen

die Eintragung dieses Wohnungsrechtes zugunsten der Berechtigten in Gütergemeinschaft, nach 
deren Beendigung als Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB im Grundbuch mit dem Vermerk, 
dass zur Löschung der Nachweis des Todes des Berechtigten genügen soll.

81  Vgl. Beck’sches Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 352.
82  Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 7; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen 

Kap. 4 Rn. 27.
83  BGHZ 46, 253, 254; Beck’sches Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 357.
84  BayObLG 1967, 480; Beck’sches Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 357.
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Erläuterung:

Die Bestellung für Ehegatten in Gütergemeinschaft ist zulässig. Soll das Recht, wie zumeist von 
den Ehegatten gewünscht, nach dem Tod eines der Ehegatten dem Überlebenden allein zustehen, 
ist die Aufnahme eines klarstellenden Zusatzes empfehlenswert, dass das Recht nach Beendigung 
des Güterstandes den Berechtigten als Gesamtberechtigte nach § 428 BGB zustehen soll. Auf diese 
Weise lässt sich vermeiden, dass drei Rechte bestellt werden müssen, nämlich eines für die Berech-
tigen in Gütergemeinschaft und je eines für jeden Ehegatten allein, aufschiebend bedingt auf den 
Fall des Überlebens.85

– die Bestellung für mehrere Berechtigte als Mitberechtigte gem. § 432 BGB,86

– die Bestellung für mehrere Berechtigte als Gesamtberechtigte gem. § 428 BGB.87

Diese Variante stellt den Regelfall der Wohnrechtsbestellung für mehrere Personen dar, insb. bei 
Bestellung für Ehegatten als Veräußerer.88

Möglich ist auch die Bestellung für den Eigentümer des Grundstücks, nicht aber für den jeweiligen 
Eigentümer.89 Nicht möglich ist hingegen wegen der Unteilbarkeit der Leistung die Bestellung für 
mehrere Berechtigte in Bruchteilsgemeinschaft.90

d)  Verteilung von Kosten und Lasten

aa)  Gesetzliche Regelung

Für die Verteilung von Kosten und Lasten gelten gem. § 1093 Abs. 1 Satz 2 BGB nur ausgewählte 
Vorschriften des Nießbrauchsrechts entsprechend. Nach der gesetzlichen Kostenverteilung (§§ 1093 
Abs. 1 Satz 2, 1041 BGB) hat daher der Wohnungsberechtigte die gewöhnlichen Unterhaltungskos-
ten für die vom Wohnungsrecht betroff enen Räume zu tragen sowie diejenigen Kosten, die durch 
die Nutzung verursacht werden, z.B. Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Müll und Heizung.91 Die 
von der Benutzung unabhängigen öff entlich-rechtlichen (z.B. Grundsteuer) und privatrechtlichen 
(z.B. Zinsen für eingetragene Grundpfandrechte92) Lasten treff en hingegen den Grundstückseigen-
tümer. Diesen treff en ferner die Lasten außergewöhnlicher Ausbesserungen und Erneuerungen, 
auch wenn er hierzu aufgrund des Wohnungsrechts wegen seines Charakters als Dienstbarkeit nach 
herrschender Meinung nicht verpfl ichtet ist.93

bb)  Abweichende Vereinbarungen

Abweichende Vereinbarungen von der gesetzlichen Lastenverteilung können sowohl zugunsten als 
auch zulasten des Wohnungsberechtigten gewünscht sein. Hierbei ist Folgendes zu beachten:

85  Vgl. Schöner/Stöber Rn. 1246 m.w.N.; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen 
Kap. 4 Rn. 31.

86  Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 7.
87  BGH NJW 1982, 170; BGH DNotZ 1997, 401; Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 7; Beck’sches 

Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 357.
88  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 28.
89  LG Lüneburg Rpfl eger 1998, 110.
90  OLG Köln DNotZ 1965, 686; Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 7; Langenfeld/Günther/Langenfeld 

Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 27.
91  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 35; vgl. auch Beck’sches Formu-

larbuch Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 2 Rn. 3.
92  Beck’sches Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 362.
93  Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 10; DNotI-Report 2003, 82, 83 m.w.N.
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aaa)  Vereinbarungen zugunsten des Wohnungsberechtigten

Mit dinglicher Wirkung kann als Inhalt des Wohnungsrechts eine weitere Entlastung des Woh-
nungsberechtigten vereinbart werden. So ist z.B. gem. §§ 1093 Abs. 1 Satz 2, 1021 BGB möglich 
eine Vereinbarung, derzufolge der Eigentümer die Kosten der gewöhnlichen Instandhaltung über-
nimmt.94 Die im Grundmuster enthaltene Formulierung, die dem Wohnungsrecht unterliegenden 
Räume seien in einem jederzeit gut bewohnbaren und beheizbaren Zustand zu erhalten, ist als der-
artige Abrede anzusehen.95

Dem Grundstückseigentümer können darüber hinaus auch die Kosten der Ver- und Entsorgung 
übertragen werden.96 Dies erfasst dann etwa die Kosten der Müllabfuhr und für die Versorgung mit 
Strom, Wasser, Warmwasser oder Heizwärme.97 Die genaue Reichweite der Möglichkeiten ist hier aber 
noch nicht abschließend geklärt. So sollen hiervon etwa die Kosten für das Telefon nicht erfasst sein.98

Soweit man den Wohnungsberechtigten somit umfänglich absichern möchte, kommt auch die 
Sicherung einer derartigen Abrede durch eine selbstständige Reallast in Betracht.99

bbb)  Vereinbarungen zugunsten des Grundstückseigentümers

Vereinbarungen, durch die der Grundstückseigentümer von seinen Verpfl ichtungen weiter entlastet 
wird, insb. solche, nach denen der Wohnungsberechtigte die öff entlichen und privaten Lasten des 
Gebäudes zu tragen hat, sind insbesondere hinsichtlich von Versicherungen und Grundsteuer mit 
dinglicher Wirkung nicht möglich, da § 1093 Abs. 1 Satz 2 BGB nicht auf § 1047 BGB verweist.100 
In Betracht kommt allenfalls eine entsprechende schuldrechtliche Abrede101 oder die Bindung des 
Fortbestands des Wohnrechts an die Bewirkung der geschuldeten Zahlungen durch Vereinbarung 
einer aufl ösenden Bedingung.102 In diesem Fall gilt § 556 Abs. 3 BGB analog für die Abrechnung 
der Betriebskosten.103

 Muster:  Unterhaltspfl icht und Kostentragung bei Wohnungsrecht

Lit. b) des Grundmusters ist wie folgt abzuändern:

b)

Für die Unterhaltspfl icht und Kostentragung gilt grundsätzlich die gesetzliche Regelung.

Schuldrechtlich, also ausdrücklich nicht als dinglichen Inhalt des Wohnungsrechts, vereinbaren 
die Vertragsteile Folgendes: Der Wohnungsberechtigte hat im Verhältnis zum Eigentümer sämt-
liche Unterhalts-, Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten im Zusammenhang mit den dem 
Wohnungsrecht unterliegenden Räumen zu tragen, auch die außergewöhnlichen Lasten und 
die außergewöhnlichen und für die Erhaltung der Sache erforderlichen Ausbesserungen und 
Erneuerungen.

 94  Das betroff ene Gebäude ist als »Anlage« i.S.d. Vorschrift anzusehen: Schöner/Stöber, Rn. 1251; Lan-
genfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 36; DNotI-Report 2003, 82, 
83 m.w.N.

 95  DNotI-Report 2003, 82, 83.
 96  Grüneberg/Herrler § 1093 Rn. 11.
 97  BayObLG 1980, 176; OLG Schleswig DNotZ 1995, 895.
 98  Beck’sches Notarhandbuch/Herrler, § 5 Rn. 365.
 99  Schöner/Stöber, Rn. 1252; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 36; 

Amann DNotZ 1982, 396.
100  OLG Saarbrücken 19.05.2023 – 5 W 12/23; BayObLG DNotZ 1989, 569; Schöner/Stöber, Rn. 1252; 

Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 38. Vorsichtiger Beck’sches 
Notarhandbuch/Herrler § 5 Rn. 362: nicht abschließend geklärt.

101  Schöner/Stöber, Rn. 1252; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 38.
102  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 38.
103  BGH NJW 2009, 3644.

80

81

82

83



C
ar

l H
ey

m
an

n
s 

V
er

la
g

 2
02

6
Kapitel 6   Erwerb durch Schenkung

1036 Suttmann/Bomhard

e)  Erlöschen

Das auf Lebenszeit des Berechtigten bestellte Wohnungsrecht erlischt grds. nicht automatisch, wenn 
der Berechtigte es nicht mehr ausüben kann oder will, etwa bei Aufenthalt in einem Pfl egeheim.104 
Dies kann zu Problemen führen, da es dem Eigentümer durch das Wohnungsrecht so jedenfalls 
faktisch unmöglich gemacht wird, das übergebene Anwesen wirtschaftlich zu verwerten, etwa durch 
Verkauf. Die dem Wohnungsrecht unterliegenden Räumen dürfen auch weder vom Grundstücks-
eigentümer noch vom Wohnungsberechtigten vermietet werden, wenn eine solche Befugnis nicht 
ausdrücklich im Überlassungsvertrag vorgesehen ist.105

Ist der Berechtigte noch geschäftsfähig, wäre ein Verzicht auf das Wohnungsrecht in dieser Situation 
als neuerliche Schenkung anzusehen, die erneut die Zehnjahresfrist des § 529 BGB auslöst. Ist er 
nicht mehr geschäftsfähig, kann die Löschung durch einen Betreuer darüber hinaus schwierig zu 
erlangen sein, da dieser Schenkungen grds. nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts vorneh-
men kann (§ 1854 Nr. 8 BGB).106

Aus diesem Grund ist zu erwägen, das Wohnungsrecht vertraglich so auszugestalten, dass es für 
Zeiten ruht, in denen der Berechtigte sich vorübergehend nicht im Vertragsanwesen aufhält, und 
erlischt, wenn der Berechtigte endgültig ausgezogen ist.107 Eine derartige Ausgestaltung ist nicht als 
Vereinbarung zulasten des Sozialhilfeträgers unwirksam.108 Sie führt dazu, dass die Löschung des 
Wohnungsrechts im Grundbuch lediglich Grundbuchberichtigung ist, zu der der ehemalige Woh-
nungsberechtige grds. verpfl ichtet ist. Auch ein Betreuer wird eine derartige Löschungsbewilligung 
in dieser Situation daher leichter abgeben können.

f)  Mittelbare Folgen der Bestellung eines Wohnungsrechts

aa)  Steuerrecht

In einkommen- und schenkungsteuerlicher Hinsicht gilt für das Wohnungsrecht dasselbe wie für 
den Nießbrauch: Der kapitalisierte Wert des Rechts ist bei der Ermittlung des Wertes der Zuwen-
dung in Abzug zu bringen.109 Auch hier kann ausnahmsweise Grunderwerbsteuer anfallen. Ist aus-
nahmsweise die Vermietung zulässig, hat der Wohnungsberechtigte die Miete zu versteuern; er kann 
in diesem Fall Abschreibungen und sonstige Aufwendungen als Werbungskosten geltend machen.

bb)  Sozialhilferecht

Der Überleitung auf den Sozialhilfeträger unterliegen Wohnungsrechte grds. nicht.110 Dies ist nur 
anders, wenn die Überlassung der Ausübung an Dritte ausnahmsweise zulässig ist, da in diesem Fall 
das Wohnungsrecht dem Nießbrauch stark angenähert ist. Die im Vertragsmuster enthaltene Weg-
zugsklausel soll den Zugriff  des Sozialhilfeträgers möglichst ausschließen und dem Eigentümer die 
Verwertung des Vertragsbesitzes für den Fall erlauben, dass der Berechtigte endgültig aus dem Ver-
tragsanwesen auszieht. In diesem Fall bliebe das Wohnungsrecht anderenfalls nämlich bestehen111 
und sowohl der Eigentümer als auch der Wohnungsberechtigte wären an der Verwertung gehindert, 

104  BGH NJW 2007, 1884; Grüneberg/Herrler § 1093 BGB Rn. 19; Beck’sches Notarhandbuch/Herrler 
§ 5 Rn. 367.

105  BGH MittBayNot 2009, 298.
106  Vgl. BGH NJW 2012, 1956; Zimmer NJW 2012, 1919.
107  Vgl. die Empfehlung bei Zimmer NJW 2012, 1919, 1921.
108  Zimmer NJW 2012, 1919, 1921; vgl. auch BGH NJW 2009, 1348.
109  BMF-Schreiben v. 30.09.2013, Rn. 33, 49, 66.
110  Dies ist zwar str., wie hier aber Krauß, Vermögensnachfolge, Rn. 1377; Langenfeld/Günther/Langen-

feld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 45; Karpen MittRhNotK 1988, 131, 146 f.
111  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 46.
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wenn nicht ausnahmsweise dem Wohnungsberechtigten auch die Vermietung gestattet wäre; im 
Zweifel ist er hierzu nicht berechtigt.112

Die Regelung, dass das Wohnungsrecht im Fall des endgültigen Auszugs erlischt, hat für den Eigen-
tümer den Vorteil, dass nicht durch die Hintertür der ergänzenden Vertragsauslegung Geldzah-
lungsansprüche (mittelbar) zugunsten des Sozialhilfeträgers konstruiert werden können.113 Dass 
die Vereinbarung von Wegzugsklauseln zulässig und insb. nicht sittenwidrig ist, darf mittlerweile 
als geklärt angesehen werden.114

cc)  Gläubigerzugriff

Das Wohnungsrecht unterliegt anders als der Nießbrauch grds. nicht der Pfändung, da es ein höchst-
persönliches Recht darstellt.115 Dies ist nur anders, wenn die Überlassung zur Ausübung an Dritte 
gestattet ist.116 In diesem Fall ist das Wohnungsrecht dem Nießbrauch stark angenähert.

3.  Das Mitbenutzungsrecht

Wird der Vertragsgegenstand gleichermaßen vom Veräußerer und vom Erwerber bewohnt, so schei-
det ein Nießbrauch oder ein Wohnungsrecht als Absicherung des Veräußerers aus, wenn auch der 
Erwerber als Eigentümer zur (Mit-) Benutzung berechtigt sein soll. In diesem Fall kann nur ein 
Mitbenutzungsrecht als beschränkte persönliche Dienstbarkeit vereinbart werden.117

 Muster:  Mitbenutzungsrecht

Abschnitt. IV. 1. des Grundmusters ist wie folgt abzuändern:

IV. Rechtsgrund, Gegenleistungen, Aufl agen

1.

Die vertragsgegenständliche Überlassung erfolgt unentgeltlich im Wege der vorweggenomme-
nen Erbfolge, jedoch nach Maßgabe folgender Gegenleistungen und Aufl agen:

a)

Der Veräußerer als Alleinberechtigter behält sich an dem in Abschn. I. dieser Urkunde näher 
bezeichneten Grundbesitz auf Lebenszeit ein Mitbenutzungsrecht vor. Dieses besteht in dem 
Recht, das gesamte Anwesen neben dem Grundstückseigentümer mit zu bewohnen und mit zu 
benutzen.

Der Berechtigte darf ferner die zum gemeinschaftlichen Gebrauch der Bewohner bestimmten 
Anlagen und Einrichtungen mit nutzen, insbesondere …

b)

Für die Unterhaltspfl icht und Kostentragung gilt Folgendes:

Der Eigentümer hat die dem Mitbenutzungsrecht unterliegenden Räume auf seine Kosten jeder-
zeit in gut bewohnbarem und beheizbarem Zustand zu erhalten. Der Grundstückseigentümer 

112  BGH MittBayNot 2009, 298.
113  Hierzu etwa Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 51 ff .
114  Ausführlich zur Zulässigkeit von Wegzugsklauseln etwa Berger ZNotP 2009, 263 ff .
115  BGH MittBayNot 2009, 136 für die beschränkte persönliche Dienstbarkeit im Allgemeinen; Krauß, 

Vermögensnachfolge, Rn.  1376; Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen 
Kap. 4 Rn. 44; Rossak MittBayNot 2000, 383, 386.

116  BGH NJW 1999, 643, 644; BGH NJW 1995, 2846, 2847; BGH MittBayNot 2009, 136 für die 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit im Allgemeinen; Krauß, Vermögensnachfolge, Rn. 1375; Lan-
genfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 44; Rossak MittBayNot 2000, 383, 386; 
Beck’sches Formularbuch Immobilienrecht/Schiff ner A.II. 2 Rn. 3.

117  Langenfeld/Günther/Langenfeld Grundstückszuwendungen Kap. 4 Rn. 22.
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